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Gl Leitsötze

Keine Belehrungspflicht des Rechtsonwolts
gegenÜber Berufskollegen

Der Rechtsonwolt konn grundsotzlich nicht mit der Begründung ouf

Schodenersotz in Anspruch genommen werden, er hobe seinen Auftrog-
geber nicht über die geringen oder fehlenden Erfolgsoussichten eines

Rechtsmittels belehrt, wenn der Auftroggeber selbst Rechtsonwolt ist und

die Fü hrunq des Rechtsstreits Spezio I ken ntnisse nicht voro ussetzte.
(OLG Düsseldorf Urt.v. 12.7.1986 - B U 245/84 MDR 86,145)

Unloulerer Weilbewerb,/Rechtsonwolt

Die Eigenwerbung eines lnstituts, hinter dem erkennbor Rechtsonwölte

stehen, ,,für Anwoltskollegen" iuristische Aufgoben zu erfüllen, verstößt

gegen dos Werbeverbot für Rechtsonwölte und gegen S I U\A/G.
(BGH Urt.v.23.5.]985 - I ZR 3l/83 GRUR 1986, Bl)

Zulossung eines Sleuerberoters ols Rechtsbeistond

I . Eine steuerberotendeTötig keit verm ittelt nicht d ie fü r d ie Soch ku nde o ls

Rechtsbeistond für Bürgerliches Rechl Hondels- und Gesellschofts-

recht notwendigen berufsp ro ktischen Fertig keiten zu r Rechtsberotu n g

und Rechtsbesorgung bei Durchsetzung und Abwehr zivil-, hondels-

und gesellschoftsrechtlicher Ansprüche (olso im Folle von Rechts-

streiiigkeitenl.

2. Aul eine geselzwid rig d u rch gef ü h rte rechtsberoien de Tötig keit ko n n

sich der Rechtsbeisiondsbewerber zum Nochweis seiner berufs-

pro ktischen Sochkunde nicht berufen.

(VGH Bo.Wü (Monnheim) Urt.v. 6.ll.l9B5 - 9 S 1660/84l

4. Der Vortrog des Mondonten, der Steuerberoter

hobe die Angelegenheit beim Finonzomt in

Ordnung bringen wolllen und wegen einer

Erkronkung um Zurückstellung der Angelegen-

heit gebeten, beinholtet weder eine Stundungs-

obrede mit der Folge der Hemmung der Ver-

iöhrungsfrisl 19202 BGB) noch ein Anerkenntnis.

5. Wird ein Rechtsonwolt wegen Verletzung

onwoltlicher Pflichten ouf Schodenersotz in

A,rrspruch genommen und regt er on, den Aus-

gong onderer Prozesse obzuworten, so konn,

wenn sich der Mondoni dorouf einlößt, der

Einrede der Veriöhrung der Einwqnd der unzu-

lössiqen Rechtsousübunq entqeqenqeholten

werden. Denn er dorf in einem solchen Folle

dorouf vertrouen, seine Ansprüche würden,

wenn nicht befriedigt, so doch nur mit sochlichen

Einwöndungen bekömpft werden (vgl. BGH

YersRl977,619 mwNl.

Der Mondont muß ollerdings olsbold noch Been-

digung dieser Streiwerfohren von sich ous die

Soche wieder oufgreifen (OLG Celle VersR l9ZB,

lll9).

6. Die Behou ptu ng,,,ioh relo nger Verho nd lungen, in

deren Verlouf es ouch zu Vergleichsgespröchen
gekommen sei", enthölt keine Grundloge für ein

berechtigtes Vertrouen dorouf, doß die gericht-

liche Geltendmochung ohne Konsequenzen

zu rückgestel lt werden d ü rlte.

LG Krefeld StBg
1985,165

BGH GI19/85: MDR 1985,565: NJW 1985, ll5l: VersR 1985,66]: WM 1985,1038: StBg 1985,186

LG Kossel StB
1985,224

.I50 167



Gerling lnformolionen fiir wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 'll/86 Gerling lnformotionen ftir wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberolende Berufe Gl l1/86

onerkonnt worden. Soweit in dem Schreiben vom 5. Juli i9B2 dem Klöger
onheimgestellt wird, den Beklogten ,,für dos Versehen regreßpflichtig zu

mocheni ist hierin eine dem Steuerberoter noch der Rechtsprechung (vgl.

BGH NJW 1982, S. l2B5 ffl ouferlegte Belehrung des Mondonten für
die Moglichkeiten seiner eigenen Hoftung zu sehen. Ein hierüber hinous-
gehender Verpflichtungswille des Beklogten konn nicht erkonnt werden.

Zurückbehcltungsrechl des Steuerberolers
- Anderung der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf

- Anmerkung

- Weiterfü h rend e H inweise zum Zurückbeho ltu n gsrecht
und zur Rückgobe von Unterlogen

(OLG Düsseldorf Urt.v.9.l0.1986 - lB U 83/86l

Weirerführende Hinweise

l. Die Erklörung des Steuerberoters, er werde sich

,,do hinterklem men", doß seine Versicheru n g den

Schoden sofort bezohle, ist kein Anerkenntnis, do
domit gerode keine eigene Zohlungspflicht zum

Ausdruck gebrocht wird.

Die Behouptung des Mondonten, der Steuer-

beroter hobe bei zohlreichen Gelegenheiten

den Anspruch onerkonnt, ist mongels Angobe
genouer Zeitpunkte unerheblich (unsubstontiieri).

2. Ein Versicherter, der den Schodenersotz ver-

longenden Geschödigten dovon in Kenntnis

setzt, doß er seine Hoftpflichwersicherung einge-

scholtet und um Regulierung gebeten hobe,

erkenni domit ollgemein noch nicht bedingungs-

los eine Schodenersotzverpflichtung on. Unmit-

telbore Verhondlung des Geschodigten oder
seines Bevollmöchtigten mit der hinter dem

Steuerberoter stehenden Hoftpflichtversiche-

rung führen weder zu einer Unterbrechung der

Veriöhrung noch zu einer Hemmung einer etwo
noch loufenden Veriöh rungsfrist.

3. Eine Teilzohlung stellt kein ver[öhrungsunter-

brechendes Anerkenntnis für den weitergehen-

den Regreßonspruch dor, wenn die Zohlung mit

dem ousdrücklichen Hinweis erfolgt, doß eine

Hoftung nicht onerkonnt wird.

LG Tübingen StB 1981.

128

OLG Zweibrücken
srB 1982,66

LG ltzehoe DSIR
1985,387

Leitsotz:

Zvm Zurückbeho ltu n gsrecht des Steuerberoters o n Arbeitsergebn issen,

wenn diese und die geltend gemochte Honororforderung - bei long-

iöhrigem Mondontenverhöltnis - sich ouf unterschiedliche Zeitröume
beziehen.

Zum Sochverholt:

Der Steuerberoter klogte offene Rechnungsbetröge gegen den Mon-
donten ein. Dieser erhob Widerkloge ouf Herousgobe von Journolen,
der Dotev-Buchführung, der Houptobschlußübersicht 1983, der Um-
buchungsliste l9B3 etc. Der Steuerberoter behouptete ein Zurückbehol-
tungsrecht bis zur Begleichung der offenen Rechnungen.

Aus den Gründen:

l. Zurückbeholtungsrecht on den sog. Aöeitsergebnissen
des Steueöeroters

Bei der Houptobschlußübersicht und der Umbuchungsliste für dos
Johrl9B3 hondeltes sich um vom Klögerselbsterstellte Unterlogen, um

sog. Arbeitsergebnisse des Steuerberoters.

Es kommt infolgedessen ollein dorouf on, ob ein Zurückbeholtungs-
recht ($ 273BGB\ on solchen Unterlogen besteht oder nicht. Es konn
dohinstehen, ob ein Zurückbeholtungsrecht on Unterlogen, welche
vo m Auftro g geber erstel lt sind (Mo nd o nten u nterlo g en ), g ru ndsöizl ich

verneint werden m uß (fü r ei n Zu rü ckbeho ltu n gsrecht, BG H Vers R 1980,

264,266; OLG Homburg NJW 1983,2455; verneinend:
OLG Düsseldorf ]3. Zivilsenot NJW 1977, 1201 : MDR 1977, 688;
d ifferenzierend, Geh re, Steuerberotu n gsges eu E 66 Rd n. 13 ).
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2. Stehen die Aöeitsergebnisse in einem Zusommenhong mit den noch

nicht beglichenen Honororen?

Ein Zurückbeholtungsrecht des Steuerberoters on seinen Arbeits-

ergebnissen hot noch 9273 Abs.l BGB zwei Voroussetzungen: Die

Honororforderung des Steuerberoters, ouf welche er sein Zurück'

beholtungsrecht stützt, muß ouf denselben rechtlichen Verhöltnissen

beruhen, wie seine Herousgobepflicht hinsichtlich der Arbeitsergeb-

nisse (sog. Konnexitöt), und ous dem Schuldverholtnis dorf sich nicht

ergeben, doß ein Zurückbeholtungsrecht ousgeschlossen ist.

Aus der Notur des Schuldverhöltnisses zwischen Steuerberoter und

Mondonten lößt sich - iedenfolls im Grundsqtz - nicht obleiten, doß ein

Zurückbeholtungsrecht on den Aöeitsunterlogen zu vemeinen ist, weil
..j-; ,^"1-;,.-l;;,l -l-; g;:;;,i:;,3;:l^,;;-,;:;;-,i:;l:;:: l.^.:'b::l:::;:b:::::
und Mondontenunterlogen) dringend bedorf, um sein Geschöft fort-

führen zu können (so, OLG Düsseldorf 13. Senot, NJW 1977,1201 :
MDR 1977,6681. Mit dieser Auffossung würde mon nömlich dem

Steueöeroter ein Druckmittel nehmen, welches dos Gesetz gerode

f ü r wechselseitig e Ansprü ch e i n nerho I b dessel ben Rechtsverhö ltn isses

gestottet. Für eine derort eingreifende Beschrönkung gesetzlicher

Rechte bestehen im Folle des Steuerberoters keine ousreichenden

Gründe (so wohl ouch' BGH VersR 1980,264,266; OIG Homburg

NJW 1983,24551.

Es besteht iedoch ein Bedürfnis, dos dem Steuerberoterwegen seiner

H onoro ro nsp rüche g ru ndsötzlich zustehende Zu rückbeho ltu n gsrecht

on Arbeitsunterlogen einzuschrönken, wenn sich dos Verhöltnis zwi-

schen ihm und seinem Mondonten ols Douerschuldverhöltnis dorstellt.

ln diesem Folle geht es nicht on, ein ollgemeines Zurückbeholtungs-

recht ouch donn zvzulossen, wenn sich die geltend gemochte

Honororforderung ouf einen löngst zurückliegenden Zeitroum

bezieht, wöhrend dos Zurückbeholtungsrecht on neuesten Arbeits-

ergeb nissen g eltend g emo cht wi rd. Die hier gebotene Differenzieru n g

lAßt sich bei der Prüfung der Konnexitöt - Voroussetzung eines Zurück-

beholtungsrecht - vornehmen.

lm Rohmen eines Douerschuldverhöltnisses ist desholb Konnexitöt

zwischen Honororforderung und Anspruch ouf Unterlogenherous-
gobe nur donn zu beiohen, wenn sich beide ouf denselben Zeitroum

beziehen, in oller Regel dosselbe Abrechnungs[ohr. Auf diese Weise

wird ein ongemessenerAusgleich zwischen dem lnteresse des Steuer-

beroters on einem Druckmittel für seine Honororforderung und dem

Bedürfnis des Mondonten gefunden, die Buchführungsunterlogen bei

Die vertrogliche Hoftung des Wirtschoftsprüfers
gegenüber Dritten

Die Eweiterung der Verontwortlichkeit des Ab-

schlußprüfers durch die neuen oktienrechtlichen

Bewertu n gsvorsch riften

Durchloub D874,905

Boecken Diss. Köln
1969,641+.

Hoftung des Steuerberqlers
A I -l T,:-r-.^.--r...--.-?---^

, tt tvt t\vr rl rrr rrJ vvJ

- Weiterführende Hinweise
{AG Elmshorn Urt.v. 4.6.1986 - A2.54 C172/831

Leitsotz (d.Verf.l'

Der Hinweis des Steuerberoters, die Revisionsbegründungsfrist nicht

eingeholten zu hoben, stellt kein Anerkenntnis eines Schodenersotz-

onspruchs dor. Dosselbe gilt für den Hinweis, ihn ,,für dos Versehen

regreßpflichtig zu mochen'l

Aus den Gründen:

Der Beklogte ist dem Klöger zur Zohlvng der geltend gemochten Klog-

summe weder ous konstitutivem Schuldonerkenntnis (vgl. $ ZBI BGB) noch

unier dem Gesichtspunkt einer Schodenersotzverpflichtung wegen
schuldhofter Verletzung von Pflichten ous einem Steuerberotervertrog
(pW) verpflichtet.

Der Beklogie hot gegenüber dem Klöger durch sein Schreiben vom

15. Juli 1982 zunöchst kein Schuldonerkenntnis im Rechtssinne obge-
geben. Eine selbstöndige Begründung einer Schuldverpflichtung (wel-

chen Umfongs?l liegt nicht vor, do die ,,Mitteilung" ersichtlich nicht

den Zweck verfolgte, ein zwischen den Porteien bestehendes Schuld-

verhöltnis dem Streit oder der Ungewißheil zv enlziehen. Mit der
Erklörung des Beklogten, er hobe die Revisionsbegründung nicht termin-

gerecht eingereicht, ist zwor die Fristversöumung, iedoch nicht eine evtl.

hierous erwochsende Schodenverpf ichtung ( i n noch u n besti m mter H öhel

152 r65
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Zur Hoftung des Steuerbevollmöchtigten, dessen

Angestellter einem Kunden für dessen Housbonk

bestimmten, versehentlich unrichtigen Stotus gefer-

tigt hot, gegenüber einem dodurch getöuschten

onderen Kreditgeber des Kunden.

Ein Steuerberoter hoftet gegenüber der Geschöfts-

bonk seines Mondonten für die Richtigkeit der von
i h m erstel lten Bilo nzen, wen n diese für ihn erkennbor

ols moßgebliche Kreditunterloge zur Besiimmung

des Kreditrohmens dienen sollten und die Bonken sie

zur Kreditprolongierung veronloßt hoben.

Steuerberotungsvertrog mit Schutzwirkung zugun-

sten des Kreditgebers?

Zur Hoftung eines Wirtschoftsprüfers/Steuer-
beroters für den Kreditschoden einer Bonk

Die Rechtsprechu ng zur Auskunftshoftung

Dritthoftu ng f ü r fo lsche f reiwi I lige Auskü nfte

Gru nd probleme der Dritthoftu n g bei Verletzu n g von

Auskunfts- und Berotungsp{lichten in der neueren

Rechtsprechung

Die Sochwolterhoftung vermögenssorgender

Berufe

Wirtschoftsprüfer u nd Dritthoftu ng

Die vertrogliche Hoftung der Bou- und Bewertungs-

sochverstöndigen für privote Gutochten und

Empfehlungen

Hoftung gegenüber Dritten ous dem stillschweigen-

den Auskunfsverlrog

Zur Auskunftshoftung

Die Hoftung des Wirtschoftsprüfers gegenüber
Dritten

OLG Köln Urt.v.
4.12.1978, BB Zg, 333
unter Bezugnohme
ouf BGH VersR 23,
248: NiW 23,322

LG Zweibrücken
Urt.v.30.6.1982
ztP 82,1096

LG Detmold
Urt.v.13.8.l98l
Gt13/82

LG Oldenburg
Urr.v.6.3.1980
G|6/81

Hohenlohe-
Oehringen 8886,894

Fischer (Zeitsch rift f ü r
vergleichende Rechts-
wissenschoft 84, I ff.)

Schulze JuS 83, 8l ff.

Herrmonn J283,
422{+.

Ebke 1983

Döbereiner BouR
823,.l1

Gt3/81

Lommel AcP79,3371{,.

Czech 8875,723

weiterer Führung der Geschöfte und bei der Beorbeitung von Steuer-
frogen zurVerfügungzu hoben (so im Ergebnis, Gehre, o.o.O.l.

Ausgehend von diesen Rechisgrundsötzen ist ein Zurückbeholtungs-
recht des Klögers on den Arbeitsergebnissen für dos Johr l9B3
{Houptobschlußübersicht einschließlich Umbuchungsliste) zu ver-
neinen. Der Klöger hot nömlich nicht dorgeton, doß ihm für dosselbe
Johr (l9B3l noch Honororonsprüche zustehen. ... {wird ousgeführt).

Anmerkung:

Dos Urteil des lB. Zivilsenots korrigiert die bisherige Rechtsprechung des
13. Zivilsenots des OLG Düsseldorf (NJW 1977,1201: MDR 1977, 6681.

Derl3. Senot hotte ein Zurückbeholtungsrecht des Steuerberoters grund-
sötzlich verneint. Er wor der Auffossung, doß olle Unterlogen für eine
ordnungsgemöfJe Fodführung der Buchführung und zur Abgobe der
Steuererklörung für den Mondonten unentbehrlich seien (ebenso,

Brenner DB 1984, 842 I+. und Münchner Kommentor-Keller 9273 Iz. 53l,.

Der lB. Senot des OLG Düsseldorf nöhert sich mit der vorliegenden
Entscheidung der überwiegenden Rechtsouffossung des BGH und der
OLGe Homburg, Fronkfurt und Berlin (BGH VersR 1980, 266; OLG
Homburg NJW 1983,2455r OLG Fronkfurt StB 1925, 70; KG DStR 1984,

461: StB l9B4,3BB : MittBl. WPK-Nr.112,14; WP-Hondbuch 1985,129).

Die Einröumung eines Zurückbeholtungsrechts für den Steuerberoter
gem. $ 273 BGB erscheint notwendig. Worum soll einem Rechtsonwolt
ein Zu rückbeho liungsrecht zustehen, dem Steuerberoter o ber nicht? Dem

Anwolt ist in $50 Abs. i BRAO ousdrücklich dos Recht zvr Zurückbehol-
tung von Hondokten wegen offener Honororonsprüche eingeröumt
worden. Dos Zurückbeholtungsrecht wird sogor ousdrücklich ouch on
den von dem Mondonten überlossenen Unterlogen fürmöglich geholten
($50 Abs.3 BRAOI.

Die vom OLG Düsseldorf vorgenommene Beschrönkung des Zurück-
beho ltu n gsrechts o uf Hon oro rford eru n gen, d ie i m ko n kreten Zuso m men-
hong mit den zurückbeholtenen Unterlogen stehen, erscheint nicht noch-
vollziehbor'

Worum soll wegen früherer noch offener Rechnungen ein Zurückbehol-
tungsrecht on oktuellen Arbeitsergebnissen nicht moglich sein? Der
Anspruch des Steuerberoters ouf Honororzohlung und der Gegen-
onspruch des Mondonten ouf Herousgobe von Unterlogen beruhen ouf
,,demselben rechtlichen Verhöltnis'i Dieser Begriff ist im weitesten Sinne zuDie Hoftung des Wirtschoftsprü{ers und des C.P.A.

gegenüber Dritten

Ders. Diss. Homburg
1977
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verstehen. Es genügt, wenn zwischen den beiden Ansprüchen ein

,,innerer notürlicher und wirtschoftlicher Zusommenhong" besteht
(stöndige Rechtsprechung, BGHZ 64, 1251.

Dos Bindeglied fUr den Honororonspruch und dos Zurückbeholtungs-
recht ist der Steuerberotungsvertrog.

Würde mon der Auffossung des OLG Düsseldorf folgen,.so hötte der
Steuerberoter bei offenen olten Gebührenrechnungen regelmö0ig kein

Druckmittel zur Bezohlung der Rechnungen mehr in der Hond.

Richtig ist, doß ein Zurückbeholtungsrecht wegen einer verhöltnismößig
geringen Honororforderung ouch ouf einen dementsprechend geringen

Teil der Unterlogen zu beschrönken ist (org. $ 320 Abs. 2 BGB, 242BGB\.

n. lr. I I -7 .- ll I I' I' I r -l- ..,1.
r\rer rrr:, rer uvur r/ vvJ Lvr vvr\vvr rvrrvr rYJr r, vYvr rr r

der Mondont dorlegen und beweisen konn, doß ihm im Folle der
Verweigerung der Herousgobe ein besonders hoher Schoden droht.

ln derortigen Föllen sollte der Steuerberoter dem Mondonten bzw.

dessen Bevollmöchtigten zurVermeidung des drohenden Schodens eine

Einsichtsmöglichkeit in die Unterlogen geben oder Kopien zurVerfügung
stellen.

Dos OLG hot die Froge offengelossen, ob dos Zurückbeholtungsrecht
sich nur ouf die sog. Arbeitsergebnisse des Steuerberoters bezieht.

Weirerführende H inweise zum 7urückbeholtungsrecht und
zur Rückgobe von Unterlogen

L Der Mondont konn dos Zurückbeholtungsrecht $ 223 Abs.3 BGB

beseitigen durch Erbringung einer Sicherheits-

leistung.

2. Nichtherouszugeben istdermitdem Mondonten
geführte Schriftwechsel und Abschriften von

Schreiben, die der Steuerberoter im Rohmen sei-

nesAuftroges on Behörden, insbesondere on dos

Finonzomi, gerichtet hot. Dobei wird unterstellt,

doß dem Mondonten ieweils Abschriften des

Sch riftwechsels ü berso ndt wu rden.

MiitBl. StBKommer
Rheinlond-Pfolz
August 1977,5/6

Zur Froge, unter welchen Voroussetzungen ein

Dritter in den Schutzbereich eines Auskunfts-

verlroges einbezogen ist.

Hoftung ous fehlerhoften Sochverstöndigengul-

ochten gegenüber Dritten

Gutochtenouftrog,
Stehen die Gesellschofter im Schutzbereich des

Vertroges?

Der out die tserotung eines thegotten im Rohmen

einer Scheidungsfolgenvereinborung gerichteten

Anwoltsvertrog begründet zur Vertrogshoftung

führende Schutzpflichten zugunsten des onderen

Ehegotten in der Regelouch donn nicht,wenn dieser

Ehegotfe wegen des Anwoltshonorors einen

Schuldbeitritt erklört.

Ein Wirtschoftsprüfer, der pflichtwidrig einen Bestöti-

gungsvermerk erteilt hot, hoftet nicht dofür, doß ein

Vorstondsmitglied der AG die oufgrund der testier-

ten Geschöftsberichte enistondenen und fort-

douernden Geschöftsverbindungen zu stroboren
Hondlungen nutzt.

Ein Rot- oder Auskunftserteilungsvertrog wird nicht

dodurch zwischen einem Wirtschoftsprüfer und

einem Beteiligungsinteressenten on der geprüften

Gesellschoft obgeschlossen, doß letzterer die

Aöeitsergebnisse des Wirtschoftsprüfers dem

lnteressenten zugönglich mocht. Auch ein Hoftungs-

einstonds- oder Ubemohmevertrog ist zu vemeinen,

insbesondere, wenn der Wirtschoftsprüfer die

Weitergoben von seiner Zuslimmung obhöngig

mocht und diese nicht erfolgt ist.

Fertigt ein Wirtschoftsprüfer im Auflrog einerGesell-

schoft eine Vermögensoufstellung und mocht die

Gesel lschoft diesel be einem Beteilig u n gsinteressen-

ten zugönglich, so entsteht dodurch weder ein

Verlrog zugunsten Dritter noch ein Vertrog mit

Schutzwirkung zugunsten der lnteressenten.

BGH WM 1985,450: ZIP 1985,398,
vsl. EWIR 5626 BGB
l/85,151 {Köndgenl
WUB lV A. $ 305 BGB
l/85 (Werhohn)

BGH Urt.v.2.ll.l9B3,
Gt 2/84 : NJW 84,
355 : ZtP 84,70

BGH Urt.v.29.9.1982,
GI5/83 : NJW 83,
1053 : WM 83,35: ZIP 83,8I : DB 83,
279 : BB 83,85

ULU lJüsseldort
Anw81.1986,203

OLG Korlsruhe
Urr.v.7.2.l9B5
Gt 42/85

OLG Soorbrücken
U 11. v. 12. 7.197 B, BB 7 8,
1434 (rechtskröftig

noch Revisions-
rücknohme, Vll ZR
251/78 om l0.l0.l9B0l
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Fesistellung über den Ertrogswert enthielt und in seinen Angoben weit-
gehend pouschol ist. Wenn die Klogerin die Beleihung gleichwohl
ousschlie{Jlich oufgrund des Privotgutochtens des Kunden ohne eigene
Prüfung vornimmt, konn dorous der Schluß gezogen werden, doß ihr
Sicherungsinteresse offenbor öußerst gering wor, zumol seinerzeit der
Preisverfo I I o uf dem G ru ndstücksmo rkt fü r o ufwend ig gebo ute Vi I len u nd
Einfomilienhöuser obzusehen wor. Es hötte ouch nichts im Wege geston-
den, eine gutochterliche Außerung eines onderen Sochverstöndigen
oder ober zumindest eine Bestötigung des Beklogten hinsichtlich der
Richtigkeit seiner Bewertung ouch im Hinblick ouf eine nochrongige
Beleihung in der betreffenden Größenordnung einzuholen. Auf eine
Absicherung kom es der Klögerin ober offensichtlich nicht on. Ein beson-
deres Schutzbedürfnis ist unter diesen Umstönden doher ouch nicht
erkennbor.

Weiterführende Rechtsprechungshinweise
zur Hoflung des Sleuerberslers/
Wirtschoftsprüfers gegenüber Dritten

3. Bei der Dotev gespeicherte Doten des Mon-
donten sind Arbeitsergebnisse ous dem Mondot,
die gem. 95667, 675 BGB herouszugeben sind.

4. lm Konkursverfohren des Mondonten ist der
Steuerberotungsvertrog gem. $ 23 Abs. 2KO er-
loschen. Ein Honororonspruch muß ols einfoche
Konkursforderung ongemeldet werden. Ein Zu-
rückbeholtungsrecht gegenüber dem Konkurs-
verwolter ist nicht gegeben.

5. lm Wege der einstweiligen Verfügung konn die
Herousgobe der zurückbeholtenen Unterlogen
nur on den Gerichtsvollzieher ols Sequester ver-
longt werden.

6. Die Beweislost für den Umfong der zurückgege-
benen Mondontenunterlogen trögt der Steuer-
beroter.

LG Münster
Urt.v.l0.7.81-
10 s29/81;
AG Moulbronn
Ufr.v.24.4.84
- I C 334/84,
LG Duisburg ZIP 1982,
603; Pelko/Hortmonn,
Beck'sches Steuer-
beroterhondbuch
1986 Teil S 65 ff

OLG Stuttgort
ZIP 1982, BO :
MittBlWPK Nr.90,22: Gt10/B2i
OLG Düsseldorf
G|0/83: ZIP 1982, 471;
Münchner
Kommentor-Keller
s273,53;
Mentzel-Kuhn-
Uhlenbruck 817 fz. B

OLG Koblenz
Urt. v. 20.10.1982
Gl22/ 84 mwN; o.A.'
OLG Düsseldorf
Urt.v.29.6.1983
Gl 3/84' Es konn
Herousgobe on den
Mondonten verlongt
werden.

OLG Düsseldorf
U11.v.29.6.83
Gt3/84

Ersotzonsprüche der Anleger gegen den von einer
Gesellschoft eingesetzten Treuhönder, der die ver-
trogsmößige Verwendung der von den Anlegern
eingezohlten Gelder gewöhrleisten sollte; keine
Prospehhoftun g des unbekonnt gebliebenen Ve#os-
sers eines dem Prospeh zugrunde liegenden
Gutochtens, ober Deliktshoftung bei Unrichtigkeit
des Gutochtens und grober Leichtfertigkeit des

Verfossers.

Zur Froge der Hoftung eines' Wirtschoftsprüfers
gegenüber der kreditgebenden Bonk, derereine im
Auftrog des Kreditnehmers gefedigte unrichtige

Ubersicht über dessen Vermögen vorgelegi hot.

Zu den Anforderungen on die vertrogliche und
deliktische Hoftung eines Steuerbevollmöchtigten,
der ols ,,verlöngerter Arm" seines Auftroggebers
dessen Vertrogspo rtner fo lsche Zo h len über U msotz
und Gewinn einer Hondelsgesellschoft mitteilt.

BGH V/M 1986,904i
WuBlG9Prospekt
hoftung 4.86
(v. Heymonnl

BGH VersR 1986,
BI4 : BB 1986,
1179 : WM lg86,
711; WuB lVA.
s328 DGB l.86
(v. Heymonn)

BGH GI43185 : WM
1985, 1531 : StB 85,
360 : NJW 86,180,
vsl. EWIR S 675,
BGB 8/85 (Gröfe);

WuB lV A. $ 626 BGB
2.86 (Frisingerl
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Honororkloge des Steuerberqlers
- Gerichtsstond om Sitz der Proxis oder des Mondonten?

- Weiterführende Hinweise zum Honororonspruch, dessen Veriöhrung

und zur Beweislost
{LG Mönchenglodboch Urt. v. ll. 3. l9B 6 - 6 0 236/85, rechtskröftig durch Urteil
des OLG Düsseldorf v. 9.10.1986 - 18 U 83/86l

Leitsotz (d.Verf.l'

Gari.hfcctrrnrl fiir aine Hannr.lrLl.'tr'te rleq Sle, rerhcrnfcrq ict - in nller

Regel - nicht der Geschöftssitz der Ster"rproxis, sondern der Wohnsitz
des Mondonten.

Zum Sochverhqlt:

Der Geschöftssitz des Steuerberoters und derWohnsitz des Mondonten
b,efo nci en sich i n versch iecjenen to n d gerichtsbezi rken. Der Steuerberoter
klogie sein offenes Honoror on dem fur ihn zustöndigen Londgericht ein.

Aus den Gründen:

Die Kommer geht dovon ous, doß für den Honororonspruch eines

Steuerberoters regelmößig der Wohnsitz des Auftroggebers ols Erfül-

I u n gsort o nzusehen ist. Bei m gegenseitigen Verlro g ist d er E rf ü I I u n gsort f ü r

die Verbindlichkeit beider Vertrogsteile regelmö0ig gesond ert zu bestim-

men. Noch g$269, 270 BGB ist der Leistungs-/Erfüllungsort für Geld-
schu lden n ur do n n nicht der Wohnsitz des Schu ld ners, wen n die Po rteien

etwos onderes bestimmt hoben oder sich ous den Umstönden etwos
onderes ergibt. Eine ousdrückliche ondere Bestimmung liegt hier nichtvor
mit der Folge, doß sich Abweichendes nur ous den Umstönden des

Sch u ldverstö nd nisses ergeben kön nte.

Dies ist ober beim vorliegenden Vertrog nicht der Foll, so doß ouch unter

dem Gesichtspunkt des Gerichtsstondes ols Erfüllungsort nicht dos Lond-

gericht Mönchenglodboch zustöndig ist.

Bei dem Steuerberotervertrog lossen sich hinsichtlich der Froge des

Erfüllungsodes für Zohlungen des Mondonten generelle Regelungen

nicht oufstellen. So ist es a lor verkehrsüblich, do0 Kroftfohrzeug-
reporoturen onlaßlich der Abholung eines Fohrzeuges in der Werkstott

nomentlich oder zohlenmößig bekonnt woren, die ober von ihm

unschwer hötten ermittelt werden können; demnoch konnten die Ver-

trogsporteien diese Gruppe bereits bei Vertrogsschluß in den Schutz-

bereich des Vertroges einbeziehen. lm Foll BGH NJW 1982,2431,bw,l
MDR 1985, 

.l00], 
wor es eine bestimmte, wenn ouch nomentlich nicht

bekonnte Kreditgeberin, der, wie der Sochverstöndige unschwer erken-

nen konnte, dos Gutochten zum Nochweis der Beleihborkeit der bewer-
teten Grundstücke vorgelegtworden wor. Unter diesen Umstönden wor
in ienem Foll zu prüfen, ob der Sochverstöndige den Erklörungen des

Auftroggebers entnehmen mußte, do0 der Auftroggeber ouch die
lnteressen der nomentlich nicht genonnien Kreditgeberin im Auge hotte

und diese vor den Folgen einer ungenügenden dinglichen Absicherung
des Kredites schützen wollte (vgl. MDR 1985, l00l o. E.l.

Anders liegt der Foll hier.

Die Klögerin hot nichts dofur vorgetrogen, doD dem Beklogien zu

irgendeinem Zeiipunkt bekonnt geworden oder es für ihn erkennbor
geworden wöre, do0 ihr dos Gutochten von den Eheleuten St. zu

Beleihungszwecken zur Verfügung gestellt wurde oder ouch nur zur

Ver-tügung gesteiitwercjen soiite, wobeies unerhebiich wöre, ob ihm cjer

Nome der Klögerin genonntworden wor oder nicht. Allein die Moglich-
keit, doß dos Gutochten irgendeiner Bonk oder irgendeinem onderen

Kreditgeber zu Beleihungszwecken überlossen wurde, reicht noch den
genonnten Grundsötzen nicht ous, um ou{ seiten des Beklogten den

Willen onnehmen zu können, olle potentiellen Kreditgeberin den Schutz-

bereich des Vertroges einzubeziehen; ouch die Eheleute St. konnten

hiervon noch Treu und Glouben nicht ousgehen. Der Kreis der potentiel-

len Kreditgeber,zv dem oußer Bonken und Sporkossen ouch Versiche-

rungen und privote Geldgeber zöhlen, ist gönzlich unüberschoubor und

nicht mehr oblektiv obgrenzbor.

Bedenken gegen eine Einbeziehung der Klögerin in den Schutzbereich

des Vertroges zwischen dem Beklogten und den Eheleuten St. bestehen

o uch desho lb, weil im o llgemeinen nurdie Einbeziehung solcher Personen

von den Vertrogsportnem gewollt sein wird, die des Schutzes bedürfen
(vgl. zu diesem Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Schutzzweckes

gesetzlicher Normen BGH NJW 1985, 1020ff. zu $56Abs. I Nr: 6 GewO;
fernerJehle NJ\A/ 1985,1010 ffl. Als Hypoihekenbonk mußte die Klögerin
wissen, do0 sie sich nicht blindlings ouf Privotgutochten verlossen dorf,
sondern selbst die Richtigkeit überprüfen muß. Dozu bestond im vor-
liegenden Foll umso mehr Anloß, ols dos Gutochten des Beklogten keine
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Do unmitfelbore vertrogliche Beziehungen zwischen den Porteien nicht
bestehen, konn eine vertrogliche Hoftung des Beklogten nur oufgrund
seiner Vertrogsbeziehung zu seinen Auftroggebern im Wege der Ein-

beziehung der Klögerin in den Schuizbereich dieses Vertroges in Betrocht
kommen. Eine solche Einbeziehung setzt iedoch eine entsprechende
Vereinborung der Vertrogsportner vorous, die ouch im Wege der Ver-
irogsouslegung unter Berücksichtigung der beiderseitigen lnteressen
im Einzelfoll ongenommen werden konn (vgl. BGH NJW 1982,2431f.;
NJW 1984, 355 f., MDR 1985, toot).

Bei der Beouftrogung von Sochverstöndigen mit der Erstellung eines
Wertgutochtens über ein Grundstück ist es nicht selten, doß dos Gut-
ochten ouch ols Grundloge fur die Entscheidung von Personen dienen
soll, die zum Sochverstöndigen nicht in vertroglichen Beziehungen
stehen. ln derortigen Föllen wird der Sochverstöndige erkonnt hoben
oder zumindest erkonnt hoben könne.n, doß diese Personen sich in
gleicher Weise ouf die Richtigkeit des Gutochtens verlossen wie der
Auftroggeber und dieser doron interessiert ist, doß der Sochverstöndige
ouch diesen Personen gegenüber die gleiche Sorgfolt übt. Unter diesen
Umstönden konn im Einzelfoll eine Ausdehnung des Schutzbereiches
eines Verlroges über den Kreis derVertrogsporteien hinous ongenommen
werden (vgl. BGH NJW 1984,356). Allerdings sind ouf deronderen Seite
ouch die lnteressen des Sochverstöndigen zu berücksichtigen, der nicht
in einer unzumutboren Weise mit Schodenersotzpflichten gegenüber
Dritten belostetwerden dorf. Doß er im Ergebnis in bezug ouf ,,ieden, den
es ongeht" eine vertrogliche Hoftpflicht übernimmt, konn sein Vertrogs-
porfner noch Treu und Glouben ohne weiteres nicht erworten; ein der-
orliger Wille konn beim Sochverstöndigen doher in der Regel ouch nicht
gemöß $ l5Z BGB im Wege der Vertrogsouslegung ongenommen wer-
den (BGH o.o.O.; vgl. ferner BGH NJW 1970,1737 f., und NJW 1923,

3211+.t.

Eine derort uferlose Hoftpflicht des Sochverstöndigen droht nicht, wenn
der Sochversiöndige die in den Schutzbereich des Vertroges einzube-
ziehende Personengruppe überschouen konn, dos hei0t, wenn er ermes-

sen konn, von welchen Personen gegebenenfolls Hoftpflichtonsprüche
geltend gemocht werden. Dies ist ihm ober nur möglich, wenn er diese
Personen konkret bestimmen und ermitteln konn, ohne dqß sie ihm

nomentlich bekqnnt sein müßten oder er ihre genoue Anzohl kennen
müßte; es reicht ous, doß der Personenkreis obiektiv obgrenzbor ist
(BGH NJW 1984,355). So hondelte es sich in dersoeben zitierten BGH-
Entscheidung um eine hinter dem Auftroggeber stehende bestimmte
Köufergruppe, deren Mitglieder dem Sochverstöndigen zwor nicht

bezohltwerden mit der Folge, doß dortder Erfüllungsortfürden Werklohn
ist. Entsprechende Gepflogenheiten gibt es ober beim Steuerberoter-
verlrog in oller Regel nicht. ...

Hier besteht die streitige Verpflichtung des Beklogten dorin, dos Steuer-
beroterhonoror ouf seine Gefohr und ouf seine Kosten on den Wohnsitz
des Klögers zu übermitteln ($ 270 Abs.i BGB). Weil hier ous den Umstön-
den, insbesondere ous der Notur des Schuldverhöltnisses und einer
Verkehrssitte, keine obweichende Beurfeilung gerechtfertigt ist, ist ols
gesetzlicher Leistungsort der Ort onzusehen, bei dem der Beklogte zur
Zeit des Verfrogsschlusses seinen Wohnsiiz hotte ($ 269 Abs. i. BGB).
Domit ist dos Londgericht Düsseldorf zustöndig.

Auch die Umstönde und die ,,Notur des Schuldverhöltnisses" geben
nichts dofür hen do0 der Mondont eines Steuerberoters dos Honoror in
der Konzlei des Steuerberoters zu zohlen hot. Sieht mon von den Bor-
geschöften des töglichen Lebens ob, werden Zohlungspflichten, ous
welchem Rechtsgrund ouch immer, heute in oller Regel borgeldlos durch
Uberweisung ouf ein Konto des Glöubigers erfüllt. Die Borzohlung eines
Mondonten in der Konzlei des Sieuerberoters durFte eine verschwin-
dende Ausno h me sein. Doß der Steuerberoter seine wesentliche Leistu ng
in seiner Konzlei erbringt, erloubt nicht den Schluß, doß ouch der
Mondoni des Steuerberoters dort zohlen muß. Dos Gesetz kennt keinen
einheitlichen Erfüllungsort für olle beiderseitigen Verpflichtungen ous
einem Vertrog; der Erfüllungsod muß vielmehr fur lede Leistungspflicht
selbstö ndig bestim mt werden.

Verköufer und Köufer, Verpöchter und Pöchter, Dorlehensgeber und
Do rlehensneh mer, o ber o uch Unterneh mer u nd Bestel ler; m üssen desho I b
ihre Verlrogspflichten nicht selten on verschiedenen Orten erfüllen. Der
Steuerberotervertrog mocht keine Ausnohme. Die Loge der Kqnzlei des
Steuerberoters qllein bestimmt den Efüllungsort ftirdie Zohlungspflicht des
Mondqnten nicht.

Dos U rteil des Oberlo n desgerichts D üsseld orf vom 16. 3.1982( Der Beirieb
1972, 10651 gibt zu einer o nderen Beu rteil u n g keine Vero n lossun g. lm dorf
zu entscheidenden Follwurde nömlich dos Mondoton de.n Sieuerberoter
erteilt für eine zu gründende Kommonditgesellschoft, die om Sitz des
Steuerberoters ihren Geschöftssitz hoben sollte und dort schon ihre
Geschöfte oufgenommen hotte. Donn liegt in der Tot die Feststellung
nohe, doß beide Porteien ihre geschöftliche Tötigkeit on dem Ort ent-
folteten, on dem der Steuerberoter seinen Wohnsitz hotte. lm hier zu
entscheidenden Foll fehlt ober eine solche geschöftliche Verbindung des
Beklogten zum Londgerichtsbezirk Mönchenglodboch. Ob fur die
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Honororkloge eines Rechtsonwoltes etwos onderes gilt, bedorf hier

keiner Erörterung. lm vorliegenden Foll gehtes um die Honororkloge eines

Steuerberoters.

Weirerführende H inweise zum HonororqnsPruch,
dessen Veriöhrung sowie zur Beweislost

l. Honororonsprüche veriöhren in zwei Johren ob KG DSIR 1979,296

dem Ende des Kolenderiohres, in welchem der

Honororonspruch follig geworden ist.

6. lst eine Kündigungsfrist von 3 Monoten zum

Quortolsende vereinbort, so stehi dem Steuer-

beroter sein Honoror wöhrend des Loufs der

Kündigungsfrist weiterhin zu, wenn er seine

Dienste ongeboten, der Mondont sie iedoch
nicht ongenommen hot.

Hoftung ous fehlerhoflem Gutochten gegenÜber Dritten

- Bewertungsgutochten über ein GrundstÜck

- Weiterführende Hinweise zur Dritthoftung von

StB, Wp, RA, Sochverstöndigen pP.
(OLG Köln Urt.v. ll.2.1986 - 22 U l3l/B5l

LG Dormstodt,
StBgl9B4,246

2. Honororonspruche elner )teueroerolungs-
GmbH veriöhren gemöß $196 Abs.l Nr.15 BGB

ebenfolls in zwei Johren.

3. Befindet sich der Mondont mit der Annohme der

Dienste des Steuerberoters in Verzug, so konn der

Steuerberoter für die wegen des Verzuges nicht
-.^l^:^r-r-* l-\:^-^r^ l:^ .,^-^:^L^4^ \/^-^i',+,,^^gelgl5lelel I L,/ltil lSle ultj v('ltill luul l(' vttlgulul lv

verlongen, ohne zur Nochleistung verpflichtet zu

sein. Er muß sich lediglich die Erspornis bei den

Bürokosten onrechnen lossen. Der Mondont
kommt in Annohmeverzug, wenn er ouf schriftli-

che Aufforderung des Steuerberoters, die Bücher

zur Verfügung zu stellen, schweigt, obwohl der

Steuerberoter die Steuererklö ru n gen zu erstel len

hot.

4. Der Steuerberotungsvertrog ist regelmößig von

beiden Vertrogsportnern ohne Vorliegen beson-

derer Kündigungsgründe fristlos gemöß $622

BGB kündbor.

5. lm Folle der fristlosen Kündigung gemöß $622

BGB hot der Steuerberoter gemöß $628 Abs. 1

BGB nur einen Anspruch ouf Teilvergütung.

(.rL\7 \-eile DD tYö1,Y2

OLG Düsseldorf
Urt.v.7.6.1984 -
1B U 21/84, Gl24/84

8GH254,107 f.;
OLG Köln Gll/85;
Münchner
Kommentor-
Schwerdtner 9670
Tz. 9; Stoudinger-
Neumonn 9627,12
Dos Kündigungsrecht
des Mondonten
gemöß 8627 BGB
konn vertroglich ein-
geschrönkt werden.

BGH WM 1970,1052

Leitsötze (d.Verf.),

1. Zur Hoftung des Sochverstöndigen ous einem Bewertungsgutochten

gegenüber einer in der Zwongsversteigerung ousgefollenen Hypo-
thekenbonk.

2. Allein die Moglichkeit, doß ein Bewertungsgutochten irgendeiner

Bonk, Versicherung, Sporkosse oder einem privoten Geldgeber zu

Beleihungszwecken überlossen wird, reicht nicht ous, olle potentiellen

Kreditgeber in den Schutzbereich des Vertroges über die Erstellung

eines Bewertun gsg utochtens einzubeziehen.

Aus den Gründen:

Selbst wenn der Beklogte wu0te oder zumindest domit rechnen mußte,

doß sein Gutochten ouch zu Beleihungszwecken verwondtwürde, konn

weder eine vertrogliche noch eine vertrogsöhnliche Hoftung gegenüber

der Klögerin beioht werden.
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Honororkloge eines Rechtsonwoltes etwos onderes gilt, bedorf hier

keiner Erörterung. lm vorliegenden Foll gehtes um die Honororkloge eines

Steuerberoters.

Weirerführende H inweise zum HonororqnsPruch,
dessen Veriöhrung sowie zur Beweislost

l. Honororonsprüche veriöhren in zwei Johren ob KG DSIR 1979,296

dem Ende des Kolenderiohres, in welchem der

Honororonspruch follig geworden ist.

6. lst eine Kündigungsfrist von 3 Monoten zum

Quortolsende vereinbort, so stehi dem Steuer-

beroter sein Honoror wöhrend des Loufs der

Kündigungsfrist weiterhin zu, wenn er seine

Dienste ongeboten, der Mondont sie iedoch
nicht ongenommen hot.

Hoftung ous fehlerhoflem Gutochten gegenÜber Dritten

- Bewertungsgutochten über ein GrundstÜck

- Weiterführende Hinweise zur Dritthoftung von

StB, Wp, RA, Sochverstöndigen pP.
(OLG Köln Urt.v. ll.2.1986 - 22 U l3l/B5l

LG Dormstodt,
StBgl9B4,246

2. Honororonspruche elner )teueroerolungs-
GmbH veriöhren gemöß $196 Abs.l Nr.15 BGB

ebenfolls in zwei Johren.

3. Befindet sich der Mondont mit der Annohme der

Dienste des Steuerberoters in Verzug, so konn der

Steuerberoter für die wegen des Verzuges nicht
-.^l^:^r-r-* l-\:^-^r^ l:^ .,^-^:^L^4^ \/^-^i',+,,^^gelgl5lelel I L,/ltil lSle ultj v('ltill luul l(' vttlgulul lv

verlongen, ohne zur Nochleistung verpflichtet zu

sein. Er muß sich lediglich die Erspornis bei den

Bürokosten onrechnen lossen. Der Mondont
kommt in Annohmeverzug, wenn er ouf schriftli-

che Aufforderung des Steuerberoters, die Bücher

zur Verfügung zu stellen, schweigt, obwohl der

Steuerberoter die Steuererklö ru n gen zu erstel len

hot.

4. Der Steuerberotungsvertrog ist regelmößig von

beiden Vertrogsportnern ohne Vorliegen beson-

derer Kündigungsgründe fristlos gemöß $622

BGB kündbor.

5. lm Folle der fristlosen Kündigung gemöß $622

BGB hot der Steuerberoter gemöß $628 Abs. 1

BGB nur einen Anspruch ouf Teilvergütung.

(.rL\7 \-eile DD tYö1,Y2

OLG Düsseldorf
Urt.v.7.6.1984 -
1B U 21/84, Gl24/84

8GH254,107 f.;
OLG Köln Gll/85;
Münchner
Kommentor-
Schwerdtner 9670
Tz. 9; Stoudinger-
Neumonn 9627,12
Dos Kündigungsrecht
des Mondonten
gemöß 8627 BGB
konn vertroglich ein-
geschrönkt werden.

BGH WM 1970,1052

Leitsötze (d.Verf.),

1. Zur Hoftung des Sochverstöndigen ous einem Bewertungsgutochten

gegenüber einer in der Zwongsversteigerung ousgefollenen Hypo-
thekenbonk.

2. Allein die Moglichkeit, doß ein Bewertungsgutochten irgendeiner

Bonk, Versicherung, Sporkosse oder einem privoten Geldgeber zu

Beleihungszwecken überlossen wird, reicht nicht ous, olle potentiellen

Kreditgeber in den Schutzbereich des Vertroges über die Erstellung

eines Bewertun gsg utochtens einzubeziehen.

Aus den Gründen:

Selbst wenn der Beklogte wu0te oder zumindest domit rechnen mußte,

doß sein Gutochten ouch zu Beleihungszwecken verwondtwürde, konn

weder eine vertrogliche noch eine vertrogsöhnliche Hoftung gegenüber

der Klögerin beioht werden.

l5B 159



Gerling lnformotionen ftir wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl ll/86 Gerling lnformolionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl ll/86

Do unmitfelbore vertrogliche Beziehungen zwischen den Porteien nicht
bestehen, konn eine vertrogliche Hoftung des Beklogten nur oufgrund
seiner Vertrogsbeziehung zu seinen Auftroggebern im Wege der Ein-

beziehung der Klögerin in den Schuizbereich dieses Vertroges in Betrocht
kommen. Eine solche Einbeziehung setzt iedoch eine entsprechende
Vereinborung der Vertrogsportner vorous, die ouch im Wege der Ver-
irogsouslegung unter Berücksichtigung der beiderseitigen lnteressen
im Einzelfoll ongenommen werden konn (vgl. BGH NJW 1982,2431f.;
NJW 1984, 355 f., MDR 1985, toot).

Bei der Beouftrogung von Sochverstöndigen mit der Erstellung eines
Wertgutochtens über ein Grundstück ist es nicht selten, doß dos Gut-
ochten ouch ols Grundloge fur die Entscheidung von Personen dienen
soll, die zum Sochverstöndigen nicht in vertroglichen Beziehungen
stehen. ln derortigen Föllen wird der Sochverstöndige erkonnt hoben
oder zumindest erkonnt hoben könne.n, doß diese Personen sich in
gleicher Weise ouf die Richtigkeit des Gutochtens verlossen wie der
Auftroggeber und dieser doron interessiert ist, doß der Sochverstöndige
ouch diesen Personen gegenüber die gleiche Sorgfolt übt. Unter diesen
Umstönden konn im Einzelfoll eine Ausdehnung des Schutzbereiches
eines Verlroges über den Kreis derVertrogsporteien hinous ongenommen
werden (vgl. BGH NJW 1984,356). Allerdings sind ouf deronderen Seite
ouch die lnteressen des Sochverstöndigen zu berücksichtigen, der nicht
in einer unzumutboren Weise mit Schodenersotzpflichten gegenüber
Dritten belostetwerden dorf. Doß er im Ergebnis in bezug ouf ,,ieden, den
es ongeht" eine vertrogliche Hoftpflicht übernimmt, konn sein Vertrogs-
porfner noch Treu und Glouben ohne weiteres nicht erworten; ein der-
orliger Wille konn beim Sochverstöndigen doher in der Regel ouch nicht
gemöß $ l5Z BGB im Wege der Vertrogsouslegung ongenommen wer-
den (BGH o.o.O.; vgl. ferner BGH NJW 1970,1737 f., und NJW 1923,

3211+.t.

Eine derort uferlose Hoftpflicht des Sochverstöndigen droht nicht, wenn
der Sochversiöndige die in den Schutzbereich des Vertroges einzube-
ziehende Personengruppe überschouen konn, dos hei0t, wenn er ermes-

sen konn, von welchen Personen gegebenenfolls Hoftpflichtonsprüche
geltend gemocht werden. Dies ist ihm ober nur möglich, wenn er diese
Personen konkret bestimmen und ermitteln konn, ohne dqß sie ihm

nomentlich bekqnnt sein müßten oder er ihre genoue Anzohl kennen
müßte; es reicht ous, doß der Personenkreis obiektiv obgrenzbor ist
(BGH NJW 1984,355). So hondelte es sich in dersoeben zitierten BGH-
Entscheidung um eine hinter dem Auftroggeber stehende bestimmte
Köufergruppe, deren Mitglieder dem Sochverstöndigen zwor nicht

bezohltwerden mit der Folge, doß dortder Erfüllungsortfürden Werklohn
ist. Entsprechende Gepflogenheiten gibt es ober beim Steuerberoter-
verlrog in oller Regel nicht. ...

Hier besteht die streitige Verpflichtung des Beklogten dorin, dos Steuer-
beroterhonoror ouf seine Gefohr und ouf seine Kosten on den Wohnsitz
des Klögers zu übermitteln ($ 270 Abs.i BGB). Weil hier ous den Umstön-
den, insbesondere ous der Notur des Schuldverhöltnisses und einer
Verkehrssitte, keine obweichende Beurfeilung gerechtfertigt ist, ist ols
gesetzlicher Leistungsort der Ort onzusehen, bei dem der Beklogte zur
Zeit des Verfrogsschlusses seinen Wohnsiiz hotte ($ 269 Abs. i. BGB).
Domit ist dos Londgericht Düsseldorf zustöndig.

Auch die Umstönde und die ,,Notur des Schuldverhöltnisses" geben
nichts dofür hen do0 der Mondont eines Steuerberoters dos Honoror in
der Konzlei des Steuerberoters zu zohlen hot. Sieht mon von den Bor-
geschöften des töglichen Lebens ob, werden Zohlungspflichten, ous
welchem Rechtsgrund ouch immer, heute in oller Regel borgeldlos durch
Uberweisung ouf ein Konto des Glöubigers erfüllt. Die Borzohlung eines
Mondonten in der Konzlei des Sieuerberoters durFte eine verschwin-
dende Ausno h me sein. Doß der Steuerberoter seine wesentliche Leistu ng
in seiner Konzlei erbringt, erloubt nicht den Schluß, doß ouch der
Mondoni des Steuerberoters dort zohlen muß. Dos Gesetz kennt keinen
einheitlichen Erfüllungsort für olle beiderseitigen Verpflichtungen ous
einem Vertrog; der Erfüllungsod muß vielmehr fur lede Leistungspflicht
selbstö ndig bestim mt werden.

Verköufer und Köufer, Verpöchter und Pöchter, Dorlehensgeber und
Do rlehensneh mer, o ber o uch Unterneh mer u nd Bestel ler; m üssen desho I b
ihre Verlrogspflichten nicht selten on verschiedenen Orten erfüllen. Der
Steuerberotervertrog mocht keine Ausnohme. Die Loge der Kqnzlei des
Steuerberoters qllein bestimmt den Efüllungsort ftirdie Zohlungspflicht des
Mondqnten nicht.

Dos U rteil des Oberlo n desgerichts D üsseld orf vom 16. 3.1982( Der Beirieb
1972, 10651 gibt zu einer o nderen Beu rteil u n g keine Vero n lossun g. lm dorf
zu entscheidenden Follwurde nömlich dos Mondoton de.n Sieuerberoter
erteilt für eine zu gründende Kommonditgesellschoft, die om Sitz des
Steuerberoters ihren Geschöftssitz hoben sollte und dort schon ihre
Geschöfte oufgenommen hotte. Donn liegt in der Tot die Feststellung
nohe, doß beide Porteien ihre geschöftliche Tötigkeit on dem Ort ent-
folteten, on dem der Steuerberoter seinen Wohnsitz hotte. lm hier zu
entscheidenden Foll fehlt ober eine solche geschöftliche Verbindung des
Beklogten zum Londgerichtsbezirk Mönchenglodboch. Ob fur die
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Honororkloge des Steuerberqlers
- Gerichtsstond om Sitz der Proxis oder des Mondonten?

- Weiterführende Hinweise zum Honororonspruch, dessen Veriöhrung

und zur Beweislost
{LG Mönchenglodboch Urt. v. ll. 3. l9B 6 - 6 0 236/85, rechtskröftig durch Urteil
des OLG Düsseldorf v. 9.10.1986 - 18 U 83/86l

Leitsotz (d.Verf.l'

Gari.hfcctrrnrl fiir aine Hannr.lrLl.'tr'te rleq Sle, rerhcrnfcrq ict - in nller

Regel - nicht der Geschöftssitz der Ster"rproxis, sondern der Wohnsitz
des Mondonten.

Zum Sochverhqlt:

Der Geschöftssitz des Steuerberoters und derWohnsitz des Mondonten
b,efo nci en sich i n versch iecjenen to n d gerichtsbezi rken. Der Steuerberoter
klogie sein offenes Honoror on dem fur ihn zustöndigen Londgericht ein.

Aus den Gründen:

Die Kommer geht dovon ous, doß für den Honororonspruch eines

Steuerberoters regelmößig der Wohnsitz des Auftroggebers ols Erfül-

I u n gsort o nzusehen ist. Bei m gegenseitigen Verlro g ist d er E rf ü I I u n gsort f ü r

die Verbindlichkeit beider Vertrogsteile regelmö0ig gesond ert zu bestim-

men. Noch g$269, 270 BGB ist der Leistungs-/Erfüllungsort für Geld-
schu lden n ur do n n nicht der Wohnsitz des Schu ld ners, wen n die Po rteien

etwos onderes bestimmt hoben oder sich ous den Umstönden etwos
onderes ergibt. Eine ousdrückliche ondere Bestimmung liegt hier nichtvor
mit der Folge, doß sich Abweichendes nur ous den Umstönden des

Sch u ldverstö nd nisses ergeben kön nte.

Dies ist ober beim vorliegenden Vertrog nicht der Foll, so doß ouch unter

dem Gesichtspunkt des Gerichtsstondes ols Erfüllungsort nicht dos Lond-

gericht Mönchenglodboch zustöndig ist.

Bei dem Steuerberotervertrog lossen sich hinsichtlich der Froge des

Erfüllungsodes für Zohlungen des Mondonten generelle Regelungen

nicht oufstellen. So ist es a lor verkehrsüblich, do0 Kroftfohrzeug-
reporoturen onlaßlich der Abholung eines Fohrzeuges in der Werkstott

nomentlich oder zohlenmößig bekonnt woren, die ober von ihm

unschwer hötten ermittelt werden können; demnoch konnten die Ver-

trogsporteien diese Gruppe bereits bei Vertrogsschluß in den Schutz-

bereich des Vertroges einbeziehen. lm Foll BGH NJW 1982,2431,bw,l
MDR 1985, 

.l00], 
wor es eine bestimmte, wenn ouch nomentlich nicht

bekonnte Kreditgeberin, der, wie der Sochverstöndige unschwer erken-

nen konnte, dos Gutochten zum Nochweis der Beleihborkeit der bewer-
teten Grundstücke vorgelegtworden wor. Unter diesen Umstönden wor
in ienem Foll zu prüfen, ob der Sochverstöndige den Erklörungen des

Auftroggebers entnehmen mußte, do0 der Auftroggeber ouch die
lnteressen der nomentlich nicht genonnien Kreditgeberin im Auge hotte

und diese vor den Folgen einer ungenügenden dinglichen Absicherung
des Kredites schützen wollte (vgl. MDR 1985, l00l o. E.l.

Anders liegt der Foll hier.

Die Klögerin hot nichts dofur vorgetrogen, doD dem Beklogien zu

irgendeinem Zeiipunkt bekonnt geworden oder es für ihn erkennbor
geworden wöre, do0 ihr dos Gutochten von den Eheleuten St. zu

Beleihungszwecken zur Verfügung gestellt wurde oder ouch nur zur

Ver-tügung gesteiitwercjen soiite, wobeies unerhebiich wöre, ob ihm cjer

Nome der Klögerin genonntworden wor oder nicht. Allein die Moglich-
keit, doß dos Gutochten irgendeiner Bonk oder irgendeinem onderen

Kreditgeber zu Beleihungszwecken überlossen wurde, reicht noch den
genonnten Grundsötzen nicht ous, um ou{ seiten des Beklogten den

Willen onnehmen zu können, olle potentiellen Kreditgeberin den Schutz-

bereich des Vertroges einzubeziehen; ouch die Eheleute St. konnten

hiervon noch Treu und Glouben nicht ousgehen. Der Kreis der potentiel-

len Kreditgeber,zv dem oußer Bonken und Sporkossen ouch Versiche-

rungen und privote Geldgeber zöhlen, ist gönzlich unüberschoubor und

nicht mehr oblektiv obgrenzbor.

Bedenken gegen eine Einbeziehung der Klögerin in den Schutzbereich

des Vertroges zwischen dem Beklogten und den Eheleuten St. bestehen

o uch desho lb, weil im o llgemeinen nurdie Einbeziehung solcher Personen

von den Vertrogsportnem gewollt sein wird, die des Schutzes bedürfen
(vgl. zu diesem Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Schutzzweckes

gesetzlicher Normen BGH NJW 1985, 1020ff. zu $56Abs. I Nr: 6 GewO;
fernerJehle NJ\A/ 1985,1010 ffl. Als Hypoihekenbonk mußte die Klögerin
wissen, do0 sie sich nicht blindlings ouf Privotgutochten verlossen dorf,
sondern selbst die Richtigkeit überprüfen muß. Dozu bestond im vor-
liegenden Foll umso mehr Anloß, ols dos Gutochten des Beklogten keine
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Fesistellung über den Ertrogswert enthielt und in seinen Angoben weit-
gehend pouschol ist. Wenn die Klogerin die Beleihung gleichwohl
ousschlie{Jlich oufgrund des Privotgutochtens des Kunden ohne eigene
Prüfung vornimmt, konn dorous der Schluß gezogen werden, doß ihr
Sicherungsinteresse offenbor öußerst gering wor, zumol seinerzeit der
Preisverfo I I o uf dem G ru ndstücksmo rkt fü r o ufwend ig gebo ute Vi I len u nd
Einfomilienhöuser obzusehen wor. Es hötte ouch nichts im Wege geston-
den, eine gutochterliche Außerung eines onderen Sochverstöndigen
oder ober zumindest eine Bestötigung des Beklogten hinsichtlich der
Richtigkeit seiner Bewertung ouch im Hinblick ouf eine nochrongige
Beleihung in der betreffenden Größenordnung einzuholen. Auf eine
Absicherung kom es der Klögerin ober offensichtlich nicht on. Ein beson-
deres Schutzbedürfnis ist unter diesen Umstönden doher ouch nicht
erkennbor.

Weiterführende Rechtsprechungshinweise
zur Hoflung des Sleuerberslers/
Wirtschoftsprüfers gegenüber Dritten

3. Bei der Dotev gespeicherte Doten des Mon-
donten sind Arbeitsergebnisse ous dem Mondot,
die gem. 95667, 675 BGB herouszugeben sind.

4. lm Konkursverfohren des Mondonten ist der
Steuerberotungsvertrog gem. $ 23 Abs. 2KO er-
loschen. Ein Honororonspruch muß ols einfoche
Konkursforderung ongemeldet werden. Ein Zu-
rückbeholtungsrecht gegenüber dem Konkurs-
verwolter ist nicht gegeben.

5. lm Wege der einstweiligen Verfügung konn die
Herousgobe der zurückbeholtenen Unterlogen
nur on den Gerichtsvollzieher ols Sequester ver-
longt werden.

6. Die Beweislost für den Umfong der zurückgege-
benen Mondontenunterlogen trögt der Steuer-
beroter.

LG Münster
Urt.v.l0.7.81-
10 s29/81;
AG Moulbronn
Ufr.v.24.4.84
- I C 334/84,
LG Duisburg ZIP 1982,
603; Pelko/Hortmonn,
Beck'sches Steuer-
beroterhondbuch
1986 Teil S 65 ff

OLG Stuttgort
ZIP 1982, BO :
MittBlWPK Nr.90,22: Gt10/B2i
OLG Düsseldorf
G|0/83: ZIP 1982, 471;
Münchner
Kommentor-Keller
s273,53;
Mentzel-Kuhn-
Uhlenbruck 817 fz. B

OLG Koblenz
Urt. v. 20.10.1982
Gl22/ 84 mwN; o.A.'
OLG Düsseldorf
Urt.v.29.6.1983
Gl 3/84' Es konn
Herousgobe on den
Mondonten verlongt
werden.

OLG Düsseldorf
U11.v.29.6.83
Gt3/84

Ersotzonsprüche der Anleger gegen den von einer
Gesellschoft eingesetzten Treuhönder, der die ver-
trogsmößige Verwendung der von den Anlegern
eingezohlten Gelder gewöhrleisten sollte; keine
Prospehhoftun g des unbekonnt gebliebenen Ve#os-
sers eines dem Prospeh zugrunde liegenden
Gutochtens, ober Deliktshoftung bei Unrichtigkeit
des Gutochtens und grober Leichtfertigkeit des

Verfossers.

Zur Froge der Hoftung eines' Wirtschoftsprüfers
gegenüber der kreditgebenden Bonk, derereine im
Auftrog des Kreditnehmers gefedigte unrichtige

Ubersicht über dessen Vermögen vorgelegi hot.

Zu den Anforderungen on die vertrogliche und
deliktische Hoftung eines Steuerbevollmöchtigten,
der ols ,,verlöngerter Arm" seines Auftroggebers
dessen Vertrogspo rtner fo lsche Zo h len über U msotz
und Gewinn einer Hondelsgesellschoft mitteilt.

BGH V/M 1986,904i
WuBlG9Prospekt
hoftung 4.86
(v. Heymonnl

BGH VersR 1986,
BI4 : BB 1986,
1179 : WM lg86,
711; WuB lVA.
s328 DGB l.86
(v. Heymonn)

BGH GI43185 : WM
1985, 1531 : StB 85,
360 : NJW 86,180,
vsl. EWIR S 675,
BGB 8/85 (Gröfe);

WuB lV A. $ 626 BGB
2.86 (Frisingerl
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verstehen. Es genügt, wenn zwischen den beiden Ansprüchen ein

,,innerer notürlicher und wirtschoftlicher Zusommenhong" besteht
(stöndige Rechtsprechung, BGHZ 64, 1251.

Dos Bindeglied fUr den Honororonspruch und dos Zurückbeholtungs-
recht ist der Steuerberotungsvertrog.

Würde mon der Auffossung des OLG Düsseldorf folgen,.so hötte der
Steuerberoter bei offenen olten Gebührenrechnungen regelmö0ig kein

Druckmittel zur Bezohlung der Rechnungen mehr in der Hond.

Richtig ist, doß ein Zurückbeholtungsrecht wegen einer verhöltnismößig
geringen Honororforderung ouch ouf einen dementsprechend geringen

Teil der Unterlogen zu beschrönken ist (org. $ 320 Abs. 2 BGB, 242BGB\.

n. lr. I I -7 .- ll I I' I' I r -l- ..,1.
r\rer rrr:, rer uvur r/ vvJ Lvr vvr\vvr rvrrvr rYJr r, vYvr rr r

der Mondont dorlegen und beweisen konn, doß ihm im Folle der
Verweigerung der Herousgobe ein besonders hoher Schoden droht.

ln derortigen Föllen sollte der Steuerberoter dem Mondonten bzw.

dessen Bevollmöchtigten zurVermeidung des drohenden Schodens eine

Einsichtsmöglichkeit in die Unterlogen geben oder Kopien zurVerfügung
stellen.

Dos OLG hot die Froge offengelossen, ob dos Zurückbeholtungsrecht
sich nur ouf die sog. Arbeitsergebnisse des Steuerberoters bezieht.

Weirerführende H inweise zum 7urückbeholtungsrecht und
zur Rückgobe von Unterlogen

L Der Mondont konn dos Zurückbeholtungsrecht $ 223 Abs.3 BGB

beseitigen durch Erbringung einer Sicherheits-

leistung.

2. Nichtherouszugeben istdermitdem Mondonten
geführte Schriftwechsel und Abschriften von

Schreiben, die der Steuerberoter im Rohmen sei-

nesAuftroges on Behörden, insbesondere on dos

Finonzomi, gerichtet hot. Dobei wird unterstellt,

doß dem Mondonten ieweils Abschriften des

Sch riftwechsels ü berso ndt wu rden.

MiitBl. StBKommer
Rheinlond-Pfolz
August 1977,5/6

Zur Froge, unter welchen Voroussetzungen ein

Dritter in den Schutzbereich eines Auskunfts-

verlroges einbezogen ist.

Hoftung ous fehlerhoften Sochverstöndigengul-

ochten gegenüber Dritten

Gutochtenouftrog,
Stehen die Gesellschofter im Schutzbereich des

Vertroges?

Der out die tserotung eines thegotten im Rohmen

einer Scheidungsfolgenvereinborung gerichteten

Anwoltsvertrog begründet zur Vertrogshoftung

führende Schutzpflichten zugunsten des onderen

Ehegotten in der Regelouch donn nicht,wenn dieser

Ehegotfe wegen des Anwoltshonorors einen

Schuldbeitritt erklört.

Ein Wirtschoftsprüfer, der pflichtwidrig einen Bestöti-

gungsvermerk erteilt hot, hoftet nicht dofür, doß ein

Vorstondsmitglied der AG die oufgrund der testier-

ten Geschöftsberichte enistondenen und fort-

douernden Geschöftsverbindungen zu stroboren
Hondlungen nutzt.

Ein Rot- oder Auskunftserteilungsvertrog wird nicht

dodurch zwischen einem Wirtschoftsprüfer und

einem Beteiligungsinteressenten on der geprüften

Gesellschoft obgeschlossen, doß letzterer die

Aöeitsergebnisse des Wirtschoftsprüfers dem

lnteressenten zugönglich mocht. Auch ein Hoftungs-

einstonds- oder Ubemohmevertrog ist zu vemeinen,

insbesondere, wenn der Wirtschoftsprüfer die

Weitergoben von seiner Zuslimmung obhöngig

mocht und diese nicht erfolgt ist.

Fertigt ein Wirtschoftsprüfer im Auflrog einerGesell-

schoft eine Vermögensoufstellung und mocht die

Gesel lschoft diesel be einem Beteilig u n gsinteressen-

ten zugönglich, so entsteht dodurch weder ein

Verlrog zugunsten Dritter noch ein Vertrog mit

Schutzwirkung zugunsten der lnteressenten.

BGH WM 1985,450: ZIP 1985,398,
vsl. EWIR 5626 BGB
l/85,151 {Köndgenl
WUB lV A. $ 305 BGB
l/85 (Werhohn)

BGH Urt.v.2.ll.l9B3,
Gt 2/84 : NJW 84,
355 : ZtP 84,70

BGH Urt.v.29.9.1982,
GI5/83 : NJW 83,
1053 : WM 83,35: ZIP 83,8I : DB 83,
279 : BB 83,85

ULU lJüsseldort
Anw81.1986,203

OLG Korlsruhe
Urr.v.7.2.l9B5
Gt 42/85

OLG Soorbrücken
U 11. v. 12. 7.197 B, BB 7 8,
1434 (rechtskröftig

noch Revisions-
rücknohme, Vll ZR
251/78 om l0.l0.l9B0l

1s4 r63
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Zur Hoftung des Steuerbevollmöchtigten, dessen

Angestellter einem Kunden für dessen Housbonk

bestimmten, versehentlich unrichtigen Stotus gefer-

tigt hot, gegenüber einem dodurch getöuschten

onderen Kreditgeber des Kunden.

Ein Steuerberoter hoftet gegenüber der Geschöfts-

bonk seines Mondonten für die Richtigkeit der von
i h m erstel lten Bilo nzen, wen n diese für ihn erkennbor

ols moßgebliche Kreditunterloge zur Besiimmung

des Kreditrohmens dienen sollten und die Bonken sie

zur Kreditprolongierung veronloßt hoben.

Steuerberotungsvertrog mit Schutzwirkung zugun-

sten des Kreditgebers?

Zur Hoftung eines Wirtschoftsprüfers/Steuer-
beroters für den Kreditschoden einer Bonk

Die Rechtsprechu ng zur Auskunftshoftung

Dritthoftu ng f ü r fo lsche f reiwi I lige Auskü nfte

Gru nd probleme der Dritthoftu n g bei Verletzu n g von

Auskunfts- und Berotungsp{lichten in der neueren

Rechtsprechung

Die Sochwolterhoftung vermögenssorgender

Berufe

Wirtschoftsprüfer u nd Dritthoftu ng

Die vertrogliche Hoftung der Bou- und Bewertungs-

sochverstöndigen für privote Gutochten und

Empfehlungen

Hoftung gegenüber Dritten ous dem stillschweigen-

den Auskunfsverlrog

Zur Auskunftshoftung

Die Hoftung des Wirtschoftsprüfers gegenüber
Dritten

OLG Köln Urt.v.
4.12.1978, BB Zg, 333
unter Bezugnohme
ouf BGH VersR 23,
248: NiW 23,322

LG Zweibrücken
Urt.v.30.6.1982
ztP 82,1096

LG Detmold
Urt.v.13.8.l98l
Gt13/82

LG Oldenburg
Urr.v.6.3.1980
G|6/81

Hohenlohe-
Oehringen 8886,894

Fischer (Zeitsch rift f ü r
vergleichende Rechts-
wissenschoft 84, I ff.)

Schulze JuS 83, 8l ff.

Herrmonn J283,
422{+.

Ebke 1983

Döbereiner BouR
823,.l1

Gt3/81

Lommel AcP79,3371{,.

Czech 8875,723

weiterer Führung der Geschöfte und bei der Beorbeitung von Steuer-
frogen zurVerfügungzu hoben (so im Ergebnis, Gehre, o.o.O.l.

Ausgehend von diesen Rechisgrundsötzen ist ein Zurückbeholtungs-
recht des Klögers on den Arbeitsergebnissen für dos Johr l9B3
{Houptobschlußübersicht einschließlich Umbuchungsliste) zu ver-
neinen. Der Klöger hot nömlich nicht dorgeton, doß ihm für dosselbe
Johr (l9B3l noch Honororonsprüche zustehen. ... {wird ousgeführt).

Anmerkung:

Dos Urteil des lB. Zivilsenots korrigiert die bisherige Rechtsprechung des
13. Zivilsenots des OLG Düsseldorf (NJW 1977,1201: MDR 1977, 6681.

Derl3. Senot hotte ein Zurückbeholtungsrecht des Steuerberoters grund-
sötzlich verneint. Er wor der Auffossung, doß olle Unterlogen für eine
ordnungsgemöfJe Fodführung der Buchführung und zur Abgobe der
Steuererklörung für den Mondonten unentbehrlich seien (ebenso,

Brenner DB 1984, 842 I+. und Münchner Kommentor-Keller 9273 Iz. 53l,.

Der lB. Senot des OLG Düsseldorf nöhert sich mit der vorliegenden
Entscheidung der überwiegenden Rechtsouffossung des BGH und der
OLGe Homburg, Fronkfurt und Berlin (BGH VersR 1980, 266; OLG
Homburg NJW 1983,2455r OLG Fronkfurt StB 1925, 70; KG DStR 1984,

461: StB l9B4,3BB : MittBl. WPK-Nr.112,14; WP-Hondbuch 1985,129).

Die Einröumung eines Zurückbeholtungsrechts für den Steuerberoter
gem. $ 273 BGB erscheint notwendig. Worum soll einem Rechtsonwolt
ein Zu rückbeho liungsrecht zustehen, dem Steuerberoter o ber nicht? Dem

Anwolt ist in $50 Abs. i BRAO ousdrücklich dos Recht zvr Zurückbehol-
tung von Hondokten wegen offener Honororonsprüche eingeröumt
worden. Dos Zurückbeholtungsrecht wird sogor ousdrücklich ouch on
den von dem Mondonten überlossenen Unterlogen fürmöglich geholten
($50 Abs.3 BRAOI.

Die vom OLG Düsseldorf vorgenommene Beschrönkung des Zurück-
beho ltu n gsrechts o uf Hon oro rford eru n gen, d ie i m ko n kreten Zuso m men-
hong mit den zurückbeholtenen Unterlogen stehen, erscheint nicht noch-
vollziehbor'

Worum soll wegen früherer noch offener Rechnungen ein Zurückbehol-
tungsrecht on oktuellen Arbeitsergebnissen nicht moglich sein? Der
Anspruch des Steuerberoters ouf Honororzohlung und der Gegen-
onspruch des Mondonten ouf Herousgobe von Unterlogen beruhen ouf
,,demselben rechtlichen Verhöltnis'i Dieser Begriff ist im weitesten Sinne zuDie Hoftung des Wirtschoftsprü{ers und des C.P.A.

gegenüber Dritten

Ders. Diss. Homburg
1977
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2. Stehen die Aöeitsergebnisse in einem Zusommenhong mit den noch

nicht beglichenen Honororen?

Ein Zurückbeholtungsrecht des Steuerberoters on seinen Arbeits-

ergebnissen hot noch 9273 Abs.l BGB zwei Voroussetzungen: Die

Honororforderung des Steuerberoters, ouf welche er sein Zurück'

beholtungsrecht stützt, muß ouf denselben rechtlichen Verhöltnissen

beruhen, wie seine Herousgobepflicht hinsichtlich der Arbeitsergeb-

nisse (sog. Konnexitöt), und ous dem Schuldverholtnis dorf sich nicht

ergeben, doß ein Zurückbeholtungsrecht ousgeschlossen ist.

Aus der Notur des Schuldverhöltnisses zwischen Steuerberoter und

Mondonten lößt sich - iedenfolls im Grundsqtz - nicht obleiten, doß ein

Zurückbeholtungsrecht on den Aöeitsunterlogen zu vemeinen ist, weil
..j-; ,^"1-;,.-l;;,l -l-; g;:;;,i:;,3;:l^,;;-,;:;;-,i:;l:;:: l.^.:'b::l:::;:b:::::
und Mondontenunterlogen) dringend bedorf, um sein Geschöft fort-

führen zu können (so, OLG Düsseldorf 13. Senot, NJW 1977,1201 :
MDR 1977,6681. Mit dieser Auffossung würde mon nömlich dem

Steueöeroter ein Druckmittel nehmen, welches dos Gesetz gerode

f ü r wechselseitig e Ansprü ch e i n nerho I b dessel ben Rechtsverhö ltn isses

gestottet. Für eine derort eingreifende Beschrönkung gesetzlicher

Rechte bestehen im Folle des Steuerberoters keine ousreichenden

Gründe (so wohl ouch' BGH VersR 1980,264,266; OIG Homburg

NJW 1983,24551.

Es besteht iedoch ein Bedürfnis, dos dem Steuerberoterwegen seiner

H onoro ro nsp rüche g ru ndsötzlich zustehende Zu rückbeho ltu n gsrecht

on Arbeitsunterlogen einzuschrönken, wenn sich dos Verhöltnis zwi-

schen ihm und seinem Mondonten ols Douerschuldverhöltnis dorstellt.

ln diesem Folle geht es nicht on, ein ollgemeines Zurückbeholtungs-

recht ouch donn zvzulossen, wenn sich die geltend gemochte

Honororforderung ouf einen löngst zurückliegenden Zeitroum

bezieht, wöhrend dos Zurückbeholtungsrecht on neuesten Arbeits-

ergeb nissen g eltend g emo cht wi rd. Die hier gebotene Differenzieru n g

lAßt sich bei der Prüfung der Konnexitöt - Voroussetzung eines Zurück-

beholtungsrecht - vornehmen.

lm Rohmen eines Douerschuldverhöltnisses ist desholb Konnexitöt

zwischen Honororforderung und Anspruch ouf Unterlogenherous-
gobe nur donn zu beiohen, wenn sich beide ouf denselben Zeitroum

beziehen, in oller Regel dosselbe Abrechnungs[ohr. Auf diese Weise

wird ein ongemessenerAusgleich zwischen dem lnteresse des Steuer-

beroters on einem Druckmittel für seine Honororforderung und dem

Bedürfnis des Mondonten gefunden, die Buchführungsunterlogen bei

Die vertrogliche Hoftung des Wirtschoftsprüfers
gegenüber Dritten

Die Eweiterung der Verontwortlichkeit des Ab-

schlußprüfers durch die neuen oktienrechtlichen

Bewertu n gsvorsch riften

Durchloub D874,905

Boecken Diss. Köln
1969,641+.

Hoftung des Steuerberqlers
A I -l T,:-r-.^.--r...--.-?---^

, tt tvt t\vr rl rrr rrJ vvJ

- Weiterführende Hinweise
{AG Elmshorn Urt.v. 4.6.1986 - A2.54 C172/831

Leitsotz (d.Verf.l'

Der Hinweis des Steuerberoters, die Revisionsbegründungsfrist nicht

eingeholten zu hoben, stellt kein Anerkenntnis eines Schodenersotz-

onspruchs dor. Dosselbe gilt für den Hinweis, ihn ,,für dos Versehen

regreßpflichtig zu mochen'l

Aus den Gründen:

Der Beklogte ist dem Klöger zur Zohlvng der geltend gemochten Klog-

summe weder ous konstitutivem Schuldonerkenntnis (vgl. $ ZBI BGB) noch

unier dem Gesichtspunkt einer Schodenersotzverpflichtung wegen
schuldhofter Verletzung von Pflichten ous einem Steuerberotervertrog
(pW) verpflichtet.

Der Beklogie hot gegenüber dem Klöger durch sein Schreiben vom

15. Juli 1982 zunöchst kein Schuldonerkenntnis im Rechtssinne obge-
geben. Eine selbstöndige Begründung einer Schuldverpflichtung (wel-

chen Umfongs?l liegt nicht vor, do die ,,Mitteilung" ersichtlich nicht

den Zweck verfolgte, ein zwischen den Porteien bestehendes Schuld-

verhöltnis dem Streit oder der Ungewißheil zv enlziehen. Mit der
Erklörung des Beklogten, er hobe die Revisionsbegründung nicht termin-

gerecht eingereicht, ist zwor die Fristversöumung, iedoch nicht eine evtl.

hierous erwochsende Schodenverpf ichtung ( i n noch u n besti m mter H öhel
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onerkonnt worden. Soweit in dem Schreiben vom 5. Juli i9B2 dem Klöger
onheimgestellt wird, den Beklogten ,,für dos Versehen regreßpflichtig zu

mocheni ist hierin eine dem Steuerberoter noch der Rechtsprechung (vgl.

BGH NJW 1982, S. l2B5 ffl ouferlegte Belehrung des Mondonten für
die Moglichkeiten seiner eigenen Hoftung zu sehen. Ein hierüber hinous-
gehender Verpflichtungswille des Beklogten konn nicht erkonnt werden.

Zurückbehcltungsrechl des Steuerberolers
- Anderung der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf

- Anmerkung

- Weiterfü h rend e H inweise zum Zurückbeho ltu n gsrecht
und zur Rückgobe von Unterlogen

(OLG Düsseldorf Urt.v.9.l0.1986 - lB U 83/86l

Weirerführende Hinweise

l. Die Erklörung des Steuerberoters, er werde sich

,,do hinterklem men", doß seine Versicheru n g den

Schoden sofort bezohle, ist kein Anerkenntnis, do
domit gerode keine eigene Zohlungspflicht zum

Ausdruck gebrocht wird.

Die Behouptung des Mondonten, der Steuer-

beroter hobe bei zohlreichen Gelegenheiten

den Anspruch onerkonnt, ist mongels Angobe
genouer Zeitpunkte unerheblich (unsubstontiieri).

2. Ein Versicherter, der den Schodenersotz ver-

longenden Geschödigten dovon in Kenntnis

setzt, doß er seine Hoftpflichwersicherung einge-

scholtet und um Regulierung gebeten hobe,

erkenni domit ollgemein noch nicht bedingungs-

los eine Schodenersotzverpflichtung on. Unmit-

telbore Verhondlung des Geschodigten oder
seines Bevollmöchtigten mit der hinter dem

Steuerberoter stehenden Hoftpflichtversiche-

rung führen weder zu einer Unterbrechung der

Veriöhrung noch zu einer Hemmung einer etwo
noch loufenden Veriöh rungsfrist.

3. Eine Teilzohlung stellt kein ver[öhrungsunter-

brechendes Anerkenntnis für den weitergehen-

den Regreßonspruch dor, wenn die Zohlung mit

dem ousdrücklichen Hinweis erfolgt, doß eine

Hoftung nicht onerkonnt wird.

LG Tübingen StB 1981.

128

OLG Zweibrücken
srB 1982,66

LG ltzehoe DSIR
1985,387

Leitsotz:

Zvm Zurückbeho ltu n gsrecht des Steuerberoters o n Arbeitsergebn issen,

wenn diese und die geltend gemochte Honororforderung - bei long-

iöhrigem Mondontenverhöltnis - sich ouf unterschiedliche Zeitröume
beziehen.

Zum Sochverholt:

Der Steuerberoter klogte offene Rechnungsbetröge gegen den Mon-
donten ein. Dieser erhob Widerkloge ouf Herousgobe von Journolen,
der Dotev-Buchführung, der Houptobschlußübersicht 1983, der Um-
buchungsliste l9B3 etc. Der Steuerberoter behouptete ein Zurückbehol-
tungsrecht bis zur Begleichung der offenen Rechnungen.

Aus den Gründen:

l. Zurückbeholtungsrecht on den sog. Aöeitsergebnissen
des Steueöeroters

Bei der Houptobschlußübersicht und der Umbuchungsliste für dos
Johrl9B3 hondeltes sich um vom Klögerselbsterstellte Unterlogen, um

sog. Arbeitsergebnisse des Steuerberoters.

Es kommt infolgedessen ollein dorouf on, ob ein Zurückbeholtungs-
recht ($ 273BGB\ on solchen Unterlogen besteht oder nicht. Es konn
dohinstehen, ob ein Zurückbeholtungsrecht on Unterlogen, welche
vo m Auftro g geber erstel lt sind (Mo nd o nten u nterlo g en ), g ru ndsöizl ich

verneint werden m uß (fü r ei n Zu rü ckbeho ltu n gsrecht, BG H Vers R 1980,

264,266; OLG Homburg NJW 1983,2455; verneinend:
OLG Düsseldorf ]3. Zivilsenot NJW 1977, 1201 : MDR 1977, 688;
d ifferenzierend, Geh re, Steuerberotu n gsges eu E 66 Rd n. 13 ).
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Gl Leitsötze

Keine Belehrungspflicht des Rechtsonwolts
gegenÜber Berufskollegen

Der Rechtsonwolt konn grundsotzlich nicht mit der Begründung ouf

Schodenersotz in Anspruch genommen werden, er hobe seinen Auftrog-
geber nicht über die geringen oder fehlenden Erfolgsoussichten eines

Rechtsmittels belehrt, wenn der Auftroggeber selbst Rechtsonwolt ist und

die Fü hrunq des Rechtsstreits Spezio I ken ntnisse nicht voro ussetzte.
(OLG Düsseldorf Urt.v. 12.7.1986 - B U 245/84 MDR 86,145)

Unloulerer Weilbewerb,/Rechtsonwolt

Die Eigenwerbung eines lnstituts, hinter dem erkennbor Rechtsonwölte

stehen, ,,für Anwoltskollegen" iuristische Aufgoben zu erfüllen, verstößt

gegen dos Werbeverbot für Rechtsonwölte und gegen S I U\A/G.
(BGH Urt.v.23.5.]985 - I ZR 3l/83 GRUR 1986, Bl)

Zulossung eines Sleuerberoters ols Rechtsbeistond

I . Eine steuerberotendeTötig keit verm ittelt nicht d ie fü r d ie Soch ku nde o ls

Rechtsbeistond für Bürgerliches Rechl Hondels- und Gesellschofts-

recht notwendigen berufsp ro ktischen Fertig keiten zu r Rechtsberotu n g

und Rechtsbesorgung bei Durchsetzung und Abwehr zivil-, hondels-

und gesellschoftsrechtlicher Ansprüche (olso im Folle von Rechts-

streiiigkeitenl.

2. Aul eine geselzwid rig d u rch gef ü h rte rechtsberoien de Tötig keit ko n n

sich der Rechtsbeisiondsbewerber zum Nochweis seiner berufs-

pro ktischen Sochkunde nicht berufen.

(VGH Bo.Wü (Monnheim) Urt.v. 6.ll.l9B5 - 9 S 1660/84l

4. Der Vortrog des Mondonten, der Steuerberoter

hobe die Angelegenheit beim Finonzomt in

Ordnung bringen wolllen und wegen einer

Erkronkung um Zurückstellung der Angelegen-

heit gebeten, beinholtet weder eine Stundungs-

obrede mit der Folge der Hemmung der Ver-

iöhrungsfrisl 19202 BGB) noch ein Anerkenntnis.

5. Wird ein Rechtsonwolt wegen Verletzung

onwoltlicher Pflichten ouf Schodenersotz in

A,rrspruch genommen und regt er on, den Aus-

gong onderer Prozesse obzuworten, so konn,

wenn sich der Mondoni dorouf einlößt, der

Einrede der Veriöhrung der Einwqnd der unzu-

lössiqen Rechtsousübunq entqeqenqeholten

werden. Denn er dorf in einem solchen Folle

dorouf vertrouen, seine Ansprüche würden,

wenn nicht befriedigt, so doch nur mit sochlichen

Einwöndungen bekömpft werden (vgl. BGH

YersRl977,619 mwNl.

Der Mondont muß ollerdings olsbold noch Been-

digung dieser Streiwerfohren von sich ous die

Soche wieder oufgreifen (OLG Celle VersR l9ZB,

lll9).

6. Die Behou ptu ng,,,ioh relo nger Verho nd lungen, in

deren Verlouf es ouch zu Vergleichsgespröchen
gekommen sei", enthölt keine Grundloge für ein

berechtigtes Vertrouen dorouf, doß die gericht-

liche Geltendmochung ohne Konsequenzen

zu rückgestel lt werden d ü rlte.

LG Krefeld StBg
1985,165

BGH GI19/85: MDR 1985,565: NJW 1985, ll5l: VersR 1985,66]: WM 1985,1038: StBg 1985,186

LG Kossel StB
1985,224
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lnholt

Gl Leitsötze

Zuückbeholtungsrecht des Sfeueöeroters
- Anderung der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf

- Anmerkung

- Weite rf ü h ren d e H i nweise zv m Zurü ckbe h o ltu n g srecht
und zur Rückgobe von Unterlogen

(OLG Düsseldorf Urr.v.9.l0.1986 - 18 U 83/86l

Honororkloge des Steueöeroters
- Gerichtsstond om Sitz der Proxis oder des Mondonten?.
- Weiierführende Hinweise zum Honororonspruch,

dessen Veriöhrung und zur Beweislost
{LG Mönchenglodboch Urt. v. ll.3.l9B 6 - 6 0 236/85, rechtskröftig
durch Urteil des OLG Düsseldorf v. 9.lO.1986 - 18 U 83/86l -

Hoftung ous fehlerlroftem Gutochten gegenüber Dritten
- Bewertungsgutochten über ein Grundstück

- Weiterführende Hinweise zur Dritthofiung von
StB, Wp, RA, Sochverstöndigen pp.

(OLG Köln Urt.v.ll.2.l9B6 - 22 U 131/851

Hoftung des Sleueöeroters
- Anerkenntnis des Fristversöumnisses

- Weiterführende Hinweise
(AG Elmshorn Urt.v. 4.6.1986 - Az.54 C172/831
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